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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.06.2003 

Geschäftszahl 

2003/14/0027 

Rechtssatz 

Die Norm des § 304 BAO findet im Falle der Wiederaufnahme von Feststellungsverfahren keine Anwendung, 
weil Feststellungsbescheide nicht der Verjährung unterliegen (Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, 2950). 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

2003/14/0028 


